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Zitat

Original von alex77
(4) Auf Beschluss der Elternversammlung können Klassen- und Kursarbeiten mit einem
Notenspiegel versehen werden.
Ich bin zur Zeit etwas mutlos....

Dann verstehe ich das Problem nicht so ganz - wenn die Elternversammlung ihr gesetzlich
verbrieftes Recht wahrnimmt, einen Notenspiegel einzuführen, dann ist die Sache doch
völlig in Ordnung, auch wenn du persönlich einer anderen Meinung sein solltest.

Nele
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